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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1966

Norm

WEG 1975 §2 Abs2

WEG 1975 §25

ZPO §14 Bc

Rechtssatz

Liegenschaftskäufer, die gleichzeitig mit dem Kauf unter sich Wohnungseigentum vereinbart haben, können die

mehreren bisherigen Liegenschaftseigentümer und Liegenschaftsverkäufer (die mehreren Erben des bisherigen

Eigentümers und Verkäufers) nur in einer Klage gemeinsam auf Einwilligung in die Einverleibung klagen.
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